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länder konfrontiert sind, gefunden werden müssen. Wir sind
uns dessen bewusst, dass auf dem Weg zur nachhaltigen Ent-
wicklung auf allen Ebenen koordinierte, ausgewogene und in-
tegrierte Maßnahmen ergriffen werden müssen, so auch die
Stärkung der Kooperationspartnerschaften zwischen den klei-
nen Inselentwicklungsländern und der internationalen Ge-
meinschaft, mit dem Ziel, die Widerstandskraft der kleinen
Inselentwicklungsländer aufzubauen, wenn es darum geht, ih-
re ganz eigene und besondere Verwundbarkeit zu überwinden
und ihren jeweiligen nationalen Prioritäten und Bedürfnissen
Rechnung zu tragen.

RESOLUTION 65/4

Verabschiedet auf der 32. Plenarsitzung am 18. Oktober 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.4 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andor-
ra, Australien, Belgien, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Eritrea, Finnland, Frankreich,
Grenada, Griechenland, Haiti, Indien, Italien, Jamaika, Japan,
Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kroatien, Litauen,
Luxemburg, Malta, Monaco, Mongolei, Montenegro, Niederlande,
Österreich, Papua-Neuguinea, Paraguay, Polen, Portugal, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Ma-
rino, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Thailand, Togo, Tunesien, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern. 

65/4. Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der 
Gesundheit, der Entwicklung und des Friedens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/5 vom 3. No-
vember 2003 und 59/10 vom 27. Oktober 2004 und ihren Be-
schluss, das Jahr 2005 zum Internationalen Jahr des Sports
und der Leibeserziehung zu erklären, um den Sport als Mittel
zur Förderung der Bildung, der Gesundheit, der Entwicklung
und des Friedens zu stärken, sowie auf ihre Resolutionen 60/1
vom 16. September 2005, 60/9 vom 3. November 2005, 61/10
vom 3. November 2006, 62/271 vom 23. Juli 2008 und
63/135 vom 11. Dezember 2008,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Bericht
des Generalsekretärs „Sport im Dienste von Entwicklung und
Frieden: Die Partnerschaften stärken“42, in dem die von Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, den Fonds, Programmen
und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und ande-
ren Partnern durchgeführten Programme und Initiativen, bei
denen Sport als Mittel zur Förderung von Entwicklung und
Frieden eingesetzt wird, betrachtet werden,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Mitglied-
staaten und das System der Vereinten Nationen über die Lan-
desprogramme bei der Förderung der menschlichen Entwick-
lung durch Sport und Leibeserziehung übernehmen,

in der Erkenntnis, dass der Sport zur Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele beitragen kann, feststellend,
dass der Sport, wie im Ergebnis des Weltgipfels 200543 erklärt
wurde, den Frieden und die Entwicklung fördern sowie zu ei-
ner Atmosphäre der Toleranz und des Verständnisses beitra-
gen kann, und bekräftigend, dass Sport als Werkzeug für Bil-
dung die Zusammenarbeit, die Solidarität, die soziale Inklu-
sion und die Gesundheit auf lokaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene fördern kann, wie in dem Ergebnisdokument
der Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene
über die Millenniums-Entwicklungsziele erklärt wurde44,

sowie in der Erkenntnis, dass es der Stärkung und weite-
ren Koordinierung der Anstrengungen, namentlich der Part-
nerschaften zwischen der Vielzahl der Interessenträger, auf
allen Ebenen bedarf, um das Beitragspotenzial des Sports zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele
und der nationalen Prioritäten auf dem Gebiet der Friedens-
konsolidierung voll auszuschöpfen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/3 vom 19. Oktober
2009, in der das Internationale Olympische Komitee eingela-
den wurde, als Beobachter an den Tagungen und an der Ar-
beit der Generalversammlung teilzunehmen,

in Anerkennung der durch die XXI. Olympischen Win-
terspiele und die X. Paralympischen Winterspiele in Vancou-
ver (Kanada) geschaffenen Möglichkeiten für Bildung, Ver-
ständigung, Frieden, Harmonie und Toleranz zwischen den
Völkern und Kulturen und der durch die ersten Olympischen
Jugendspiele 2010 in Singapur eröffneten Gelegenheiten, die
Jugend der Welt dazu anzuregen, die olympischen Werte an-
zunehmen, zu verkörpern und zum Ausdruck zu bringen, ent-
sprechend der Resolution 64/4 vom 19. Oktober 2009 über
die Olympische Waffenruhe,

sowie in Anerkennung der Gelegenheiten für Entwick-
lung und sozialen Zusammenhalt, die durch die Fußball-
Weltmeisterschaft 2010 der Fédération Internationale de
Football Association in Südafrika geschaffen wurden, wie in
Resolution 64/5 vom 19. Oktober 2009 zum Ausdruck ge-
bracht,

unter Hinweis auf Artikel 31 des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes45, der das Recht des Kindes auf Spiel
und Freizeit anerkennt, und das Ergebnisdokument der sie-
benundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
über Kinder „Eine kindergerechte Welt“46, in dem die Not-
wendigkeit betont wird, die körperliche, geistige und emotio-
nale Gesundheit durch Spiel und Sport zu fördern,

42 A/65/270.

43 Siehe Resolution 60/1.
44 Siehe Resolution 65/1.
45 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
46 Siehe Resolution S-27/2, Anlage.
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sowie unter Hinweis auf Artikel 30 des Übereinkom-
mens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen47, in
dem das Recht von Menschen mit Behinderungen anerkannt
wird, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben so-
wie an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilzuneh-
men,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die das Internatio-
nale Übereinkommen gegen Doping im Sport48 bei der Har-
monisierung der von den Regierungen zur Bekämpfung des
Dopings im Sport ergriffenen Maßnahmen einnimmt, die die
nach dem Welt-Anti-Doping-Code ergriffenen Maßnahmen
der Sportbewegung ergänzen,

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen in dem
Schlussbericht der Internationalen Arbeitsgruppe für Sport im
Dienste von Entwicklung und Frieden „Harnessing the power
of sport for development and peace: recommendations to
Governments“ (Das Potenzial des Sports in den Dienst von
Entwicklung und Frieden stellen: Empfehlungen für die Re-
gierungen)49 und die Mitgliedstaaten ermutigend, die Emp-
fehlungen umzusetzen,

in Anbetracht dessen, dass Indikatoren und Zielgrößen
auf der Grundlage einvernehmlich festgelegter Standards auf-
gestellt werden müssen, um die Regierungen dabei zu unter-
stützen, Sport zum festen Bestandteil von bereichsübergrei-
fenden Entwicklungsstrategien zu machen und Sport und Lei-
beserziehung in internationale, regionale und nationale ent-
wicklungspolitische Maßnahmen und Programme einzubin-
den, wie in dem Schlussbericht der Internationalen Arbeits-
gruppe für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden
dargelegt,

unter Begrüßung der Resolution 64/289 vom 2. Juli
2010, mit der die Generalversammlung die Einheit der Ver-
einten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung der
Frauen unter dem Namen „UN-Frauen“ schuf, sowie unter
Begrüßung der Chancen, die diese Einheit für die Verwirkli-
chung der Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächti-
gung der Frauen eröffnet, so auch beim und durch den Sport,

1. weiß die Führungsrolle zu schätzen, die der Son-
derberater des Generalsekretärs für Sport im Dienste von Ent-
wicklung und Frieden mit Unterstützung durch das Büro der
Vereinten Nationen für Sport im Dienste von Entwicklung
und Frieden in Fragen wahrnimmt, die mit Sport im Dienste
von Entwicklung und Frieden innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen und darüber hinaus zusammenhängen;

2. begrüßt die laufenden Anstrengungen der kürzlich
mandatierten Internationalen Arbeitsgruppe für Sport im
Dienste von Entwicklung und Frieden, die am 5. Mai 2010 ih-
re Eröffnungs-Plenartagung abhielt, sowie die Aufnahme der
Sachtätigkeit der ersten thematischen Arbeitsgruppe für Sport
und Kinder- und Jugendentwicklung;

3. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Frie-
denssicherungsmissionen und integrierten Friedenskonsoli-
dierungsmissionen, die mit Sport befassten Organisationen,
Föderationen und Verbände, die Sportler, die Medien, die Zi-
vilgesellschaft und den Privatsektor, mit dem Büro der Ver-
einten Nationen für Sport im Dienste von Entwicklung und
Frieden zusammenzuarbeiten, um durch Initiativen im Sport-
bereich eine größere Sensibilisierung der Öffentlichkeit und
verstärktes Handeln zugunsten des Friedens und der be-
schleunigten Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele
zu fördern und die Integration des Sports im Dienste von Ent-
wicklung und Frieden in die Entwicklungsagenda zu begüns-
tigen, indem sie sich an den folgenden Grundsätzen orientie-
ren, die dem im Bericht des Generalsekretärs an die einund-
sechzigste Tagung der Generalversammlung50 enthaltenen
und im Bericht des Generalsekretärs an die fünfundsechzigste
Tagung der Generalversammlung42 bekräftigten Aktionsplan
der Vereinten Nationen für Sport im Dienste von Entwick-
lung und Frieden entnommen sind:

a) Weltweiter Rahmen für Sport im Dienste von Ent-
wicklung und Frieden: Weiterentwicklung eines Rahmens zur
Stärkung gemeinsamer Zielvorstellungen, Festlegung von
Prioritäten und weiteren Sensibilisierung der Öffentlichkeit
mit dem Ziel, leicht reproduzierbare Politiken für Sport im
Dienste von Entwicklung und Frieden zu fördern und durch-
gängig zu berücksichtigen;

b) Politikentwicklung: Förderung und Unterstützung
der Integration und durchgängigen Berücksichtigung des
Sports im Dienste von Entwicklung und Frieden in den Ent-
wicklungsprogrammen und -politiken;

c) Mobilisierung von Ressourcen: Förderung innova-
tiver Finanzierungsmechanismen und Abmachungen unter
Beteiligung einer Vielzahl von Interessenträgern auf allen
Ebenen, einschließlich des Engagements seitens Sportorgani-
sationen, der Zivilgesellschaft, Sportlern und des Privatsek-
tors;

d) Nachweis der Wirkung: Förderung gemeinsamer
Evaluierungs- und Überwachungsinstrumente, Indikatoren
und Zielgrößen, die auf einvernehmlich festgelegten Stan-
dards beruhen;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, sofern sie es noch
nicht getan haben, innerhalb ihrer Regierung eine Koordinie-
rungsstelle für Sport im Dienste von Entwicklung und Frie-
den zu benennen;

47 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
48 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Re-
cords of the General Conference, Thirty-third Session, Paris, 3-21 Octo-
ber 2005, Vol. 1 und Korrigenda: Resolutions, Kap. V, Resolution 14.
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2007 II S. 354; öBGBl.
III Nr. 108/2007; AS 2009 521.
49 Verfügbar unter http://www.un.org/wcm/content/site/sport/
sdpiwg_keydocs. 50 Siehe A/61/373.
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5. legt den Mitgliedstaaten nahe, institutionelle
Strukturen, angemessene Qualitätsnormen, Politiken und
Kompetenzen bereitzustellen und auf diesem Gebiet akade-
mische Forschungsarbeiten und Sachkenntnisse zu fördern,
um eine fortlaufende Schulung und Ausbildung von Sportleh-
rern, Trainern und Führungspersönlichkeiten in den Gemein-
wesen sowie den entsprechenden Kapazitätsaufbau im Rah-
men von Sportprogrammen im Dienste von Entwicklung und
Frieden zu ermöglichen;

6. unterstreicht und befürwortet den Einsatz des
Sports als Mittel zur Förderung der Entwicklung und zur Stär-
kung der Kinder- und Jugendbildung, zur Verhütung von
Krankheiten und zur Förderung der Gesundheit, einschließ-
lich zur Verhütung von Drogenmissbrauch, zur Ermächti-
gung von Mädchen und Frauen, zur Förderung der Inklusion
und des Wohlergehens von Menschen mit Behinderungen
und zur Erleichterung der sozialen Inklusion, der Konfliktprä-
vention und der Friedenskonsolidierung;

7. ermutigt die in Ziffer 3 genannten Interessenträger
und insbesondere die Organisatoren von Massensportveran-
staltungen, solche Veranstaltungen zu nutzen, um Initiativen
für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung zu fördern
und zu unterstützen sowie bestehende Partnerschaften aus-
und neue aufzubauen, die gemeinsamen Strategien, Politiken
und Programme zu koordinieren, die Kohärenz und die Syn-
ergien zu steigern und gleichzeitig das öffentliche Bewusst-
sein auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene zu
erhöhen;

8. bittet die Mitgliedstaaten und die internationalen
Sportorganisationen, durch die Bereitstellung nationaler Er-
fahrungen und bewährter Praktiken sowie finanzieller, tech-
nischer und logistischer Ressourcen für die Entwicklung von
Sportprogrammen die Entwicklungsländer, insbesondere die
am wenigsten entwickelten Länder, bei ihren Anstrengungen
zu unterstützen, Kapazitäten für Sport und Leibeserziehung
aufzubauen;

9. fordert die Mitgliedstaaten, die das Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes45, das Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen47 und das Inter-
nationale Übereinkommen gegen Doping im Sport48 noch
nicht unterzeichnet oder ratifiziert haben beziehungsweise ih-
nen bisher nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu
erwägen;

10. bittet die internationale Gemeinschaft, freiwillige
Beiträge zugunsten des Büros der Vereinten Nationen für
Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden und der Inter-
nationalen Arbeitsgruppe für Sport im Dienste von Entwick-
lung und Frieden zu leisten und innovative Partnerschaften
mit ihnen einzugehen;

11. bittet die Mitgliedstaaten, sich der Internationalen
Arbeitsgruppe für Sport im Dienste von Entwicklung und
Frieden anzuschließen und sie zu unterstützen, damit sie ihre
Tätigkeit zu allen ins Auge gefassten Themen, darunter Sport
und Gleichstellungsfragen, Sport und Menschen mit Behin-
derungen, Sport und Gesundheit und Sport und Frieden, fort-
setzen kann;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution, einschließlich der von den
Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der
Politikempfehlungen der Internationalen Arbeitsgruppe für
Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden, sowie über
die Arbeit des Büros der Vereinten Nationen für Sport im
Dienste von Entwicklung und Frieden und des Treuhand-
fonds für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden Be-
richt zu erstatten und einen aktualisierten Aktionsplan für
Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden vorzulegen.

RESOLUTION 65/5

Verabschiedet auf der 34. Plenarsitzung am 20. Oktober 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.5 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Albanien, Aser-
baidschan, Bahrain, Bangladesch, Costa Rica, Dominikanische
Republik, El Salvador, Georgien, Guatemala, Guyana, Honduras,
Jemen, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kuwait, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Marokko, Mauritius, Oman, Paraguay,
Russische Föderation, Saudi-Arabien, Suriname, Tunesien, Tür-
kei, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania.

65/5. Weltwoche der interreligiösen Harmonie

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/243 A und B
vom 13. September 1999 über die Erklärung und das Aktions-
programm über eine Kultur des Friedens, 57/6 vom 4. No-
vember 2002 betreffend die Förderung einer Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit, 58/128 vom 19. Dezember
2003 über die Förderung von Verständnis, Harmonie und Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Religion und der Kultur,
60/4 vom 20. Oktober 2005 über die Globale Agenda für den
Dialog zwischen den Kulturen, 64/14 vom 10. November
2009 über die Allianz der Zivilisationen, 64/81 vom 7. De-
zember 2009 über die Förderung des Dialogs, der Verständi-
gung und der Zusammenarbeit zwischen den Religionen und
Kulturen zugunsten des Friedens und 64/164 vom 18. Dezem-
ber 2009 über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz
und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung,

in Anerkennung der Unabdingbarkeit des Dialogs zwi-
schen verschiedenen Glaubensrichtungen und Religionen für
die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses, der Har-
monie und der Zusammenarbeit zwischen den Menschen,

mit Anerkennung auf die verschiedenen globalen, regio-
nalen und subregionalen Initiativen für gegenseitiges Ver-
ständnis und Harmonie zwischen den Religionen verweisend,
darunter das Dreierforum der interreligiösen Zusammenarbeit
für den Frieden und die Initiative „Ein gemeinsames Wort“,

in der Erkenntnis, dass alle Religionen, Überzeugungen
und Weltanschauungen in ihren Moralgeboten zu Frieden,
Toleranz und gegenseitigem Verständnis aufrufen,

1. bekräftigt, dass gegenseitige Verständigung und
interreligiöser Dialog wichtige Dimensionen einer Kultur des
Friedens darstellen;




